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Giiterzusammenlegung und Regionalplanung
im Kanton Ziirich

Von Dipl. Ing. Th. Weidmann,
Vorsteher des Meliorations- und Vermessungsamtes des Kantons Ziirich

Vorbemerkung

Die Industrialisierung im Kanton Ziirich beschriankte sich vorerst auf
die Umwandlung der ehemaligen Stadtrand-Bauerndoérfer zu Wohn-
vororten; sie erfafite jedoch in den letzten Jahren dariiber hinaus bei-
nahe alle Dorfer in unserem Kanton.

In der Folge entwickelte sich die Giiterzusammenlegung mit rein
landwirtschaftlicher Problemstellung zur umfassenden Koordinations-
mafnahme unter Mitberiicksichtigung der baulichen Entwicklungsauf-
gaben in unseren lindlichen Gemeinden.

Wie stehl es heute mit den Rechtsgrundlagen?

Bund und Kanton haben in ihrer neuen Landwirtschaftsgesetz-
gebung einige Rechtsgrundlagen fiir die an die Entwicklung angepalite
Durchfithrung der Giiterzusammenlegung, wenn auch unterschiedlich,
geschaffen.

Bundesgeselz

Im Bundesgesetz iiber die Forderung der Landwirtschaft und zur
Erhaltung des Bauernstandes vom Jahre 1951 und in der Vollziehungs-
verordnung ist die angemessene Riicksichtnahme auf die Belange der
Orts-, Regional- und Landesplanung vorgeschrieben.

Kantonales Recht und Praxis

Verwaltungsinterner Planungsausschufs

Durch Beschluf3 des Regierungsrates wurde auf Anfang 1962 der
verwaltungsinterne Planungsausschul} geschaffen. Diese Planungskoordi-
nationsstelle erlaubt, auf kantonaler Ebene die verschiedenen regionalen
und ortsplanerischen Interessen aufeinander abzustimmen und vermag
auch bei der Durchfiihrung der Giiterzusammenlegung wesentlich zur
zeitlichen Koordination beizutragen. Die vorgingige Abklirung und Be-
reinigung der Probleme der Durchgangs- und Ortsverbindungsstrallen,
der Gewasserkorrektionen, der Ortsplanung und nicht zuletzt der Inter-
essen des Natur- und Landschaftsschutzes sind grundlegende Voraus-
setzung fir eine optimale und dauerhafte landwirtschaftliche Giiter-
zusammenlegung.

Kantonales Landwirtschaftsgesetz

Das neue, am 4. Dezember 1963 in Kraft gesetzte Landwirtschafts-
gesetz und die zugeordnete Vollziehungsverordnung vom 1. Oktober 1964
enthalten weitere wichtige und notwendige Bestimmungen, um den ver-
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inderten Verhiltnissen bei der sich vollziehenden Strukturwandlung
unserer ehemaligen Bauerndorfer gerecht zu werden.

Die Eigentumszusammensetzung zeigt, da3 iiberall in unseren ziir-
cherischen Landgemeinden die ihren Boden selbst bewirtschaftenden
Bauern eine kleine, oft verschwindend kleine Stimmenzahl besitzen. Trotz-
dem zur Durchfithrung der Giiterzusammenlegung schon die zustim-
mende Mehrheit der beteiligten Flidche allein geniigt, miissen gesetzliche
Zusicherungen dahingehend gegeben sein, dafl bei der Zusammenlegung
neben der landwirtschaftlichen Zielsetzung auch die iibrigen vielgestal-
tigen Interessen aller Grundeigentiimer, insbesondere von Bauland,
gleichwertig mitberiicksichtigt werden. Ohne eine solche sichernde Rege-
lung wiirden meines Erachtens im Kanton Ziirich keine Giiterzusammen-
legungen mehr beschlossen, da die Angst vor materiellen Verlusten bei
einem Eigentumswechsel auf der Basis von landwirtschaftlichen Werten
viel zu grol3 ist, selbst bei den Bauern.

Die entscheidende Bestimmung geht dahin, dal} spitestens gleich-
zeitig, also zeitlich mit der Giiterzusammenlegung, die Ortsplanung durch-
zufithren ist. Mit dem Zonenplan wird, mindestens fiir eine geniigende
Zeitspanne, das als Bauland zu behandelnde Gebiet vom iibrigen, land-
wirtschaftlich zu behandelnden Gebiet rechtlich eindeutig abgegrenzt.

Fiir die Zusammenlegung gilt zudem der Grundsatz, da@3 kein Betei-
. ligter gegen seinen Willen aus oder in die Bauzonen zugeteilt werden kann.

Die Durchfithrung der Gesamtmelioration in der Gemeinde Rafz
erfolgte bereits nach den neuen im Landwirtschaftsgesetz verankerten
Grundsitzen.

Im Dorfkerngebiet waren keine landwirtschaftlichen Verbesserungen
mehr moglich, beziehungsweise notig; diese Gebiete wurden durch Schaf-
fung eines inneren Perimeters nicht in das Verfahren einbezogen.

Der dullere Perimeter deckt sich nicht in allen Teilen mit der Ge-
" meindegrenze. Er erfafit vielmehr nach den Gesichtspunkten der Eigen-
tumszugehorigkeit alle Grundstiicke, die von Rafz aus bewirtschaftet
wurden.

Der mittlere Perimeter umfalit die mit dem Zonenplan eingezonten
Gebiete. Innerhalb dieser Zone wird die Neuzuteilung nach Fldche und
nicht nach landwirtschaftlichem Bonitierungswert vorgenommen. Grund-
eigentiimer kdnnen somit wieder gleichviel Land im neuen Bestand be-
anspruchen wie sie bereits besaBlen und diirfen gegen ihren Willen nicht
aullerhalb der Zone zugeteilt werden.

Sofern im Zonengebiet keine oder nur untergeordnete landwirt-
schaftliche Interessen ausgewiesen sind, rechtfertigt sich, die Bauzonen-
grenze als inneren Perimeter zu wéihlen.

Das Land fiir die Umfahrungsstralen wurde durch einen zuséitzlichen
Abzug des alten Bestandes von 1,59, beschafft und den Grundeigentiimern
zu einem zwischen der Genossenschaft und dem Staat vereinbarten Ver-
kehrswert entschiadigt.

165 von den 171 Gemeinden sind heute bereits dem Baugesetz
unterstellt, das heif3t rund 979, der Kantonsfliche, hievon 120 Gemein-
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den freiwillig in den letzten 15 Jahren (Schrift «Regionalplanung» Nr. 1
vom 1. Dezember 1961).

Ferner ermdglicht das neue Landwirtschaftsgesetz die im dffentlichen
Interesse liegenden Landausscheidungen fiir Straflen, Schulhiuser usw.;
dieser Landbedarf muB jedoch, soweit er nicht im freihindigen Kauf ge-
deckt werden kann, durch zusitzlichen prozentualen Abzug vom Ein-
lagewert der Beteiligten beschafft werden. Die Eigentiimer sind nach dem
Verkehrswert zu entschidigen.

Landwirtschaftlicher Hochbau
Siedlungswesen

Die erwdhnte Strukturwandlung unserer ehemaligen Bauerndorfer
zu Wohndorfern fordert den Anreiz zur Aussiedlung der Bauern in die
noch verbleibenden lindlichen Bezirke mit den fiir die Landwirtschaft
passenden Umweltsbedingungen.

Das neue Landwirtschaftsgesetz ermdglicht, das landwirtschaftliche
Siedlungswesen mit hohen staatlichen Beitrigen zu fordern. An die staat-
liche Beteiligung sind jedoch offentlich-rechtliche Eigentumsbeschrin-
kungen gekniipft. Mit dem 30jahrigen Zweckentfremdungsverbot (Bund
20 Jahre), verbunden mit der Forderung von Gruppensiedlungen, wird
auf sinnvolle Weise die Schaffung von Griinzonen erreicht.

Gebduderalionalisierungen

Nicht alle Landwirte wollen oder kénnen aussiedeln. Das Landwirt-
schaftsgesetz erlaubt nun auch die Rationalisierung der Gebiulichkeiten
der dorfverbleibenden Betriebe. Dies liegt auch im Interesse der Orts-
planung, insbesondere fiir jene Bauerndorfer, bei denen es sich vom Stand-
punkt des Heimatschutzes gerade im Industriekanton Ziirich rechtfertigt,
beziehungsweise es wiinschbar ist, sie als echte Bauerndorfer zu erhalten.

Ausnahmebestimmungen in Bauordnungen

Wenn eine Gemeinde eine Bauordnung erliBt, bringt sie damit den
Willen zum Ausdruck, im Bauwesen Ordnung zu schaffen. In vielen Ge-
meinden braucht es einen ziemlichen Aufwand, um die Mehrheit der
Stimmbiirger fiir die Annahme der Bauordnung und der Zonenplanung
zu gewinnen. Die Erfahrung zeigt allerdings immer wieder, da} eine gute
Vorlage genehmigt wird, wenn die Biirgerschaft vorher sachkundig auf-
gekliart wurde. Aber oft fithrt die Frage der Ausnahmebestimmung zu
Diskussionen. Soll man nur fiir einzelne Bestimmungen Ausnahmen zu-
lassen, soll eine allgemeine Ausnahmebestimmung aufgenommen werden,
und wer soll zur Erteilung der Ausnahmen zustindig sein?

Jede Regelung hat etwas Starres an sich. Gerade im Bauwesen er-
scheint daher eine abschlieBende Regelung in mancher Hinsicht als zu
hart. Gute Griinde mégen dafiir sprechen, Lingsfassaden von Wohnbauten
auf hochstens 36 m zu beschrinken. Wenn aber ein Grundeigentiimer ein

295



	Güterzusammenlegung und Regionalplanung im Kanton Zürich

